
337 9. K a p i t e l  — M il i tä r s tra f ta te n §276

wendet oder aus persönlichem Vorteil Handlungen begeht, die 
anderen Gefangenen zum Nachteil gereichen.

(3) Wer in Gefangenschaft geraten ist und Waffendienst 
gegen die Deutsche Demokratische Republik oder ihre Ver
bündeten leistet, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei 
Jahren bestraft.

1. § 276 d ient der Sicherung der Pflichterfüllung einer Militärperson, 
die in Gefangenschaft geraten ist, gegenüber der DDR und der m it

ih r verbündeten  S taaten sowie der konsequenten E rfüllung der Pflichten 
aus dem  Fahneneid. Diese Norm  w urde neu aufgenommen. Sie beruht auf 
den m ilitärischen Dienstvorschriften. D er strafrechtliche Schutz der Pflicht
erfü llung  einer M ilitärperson gegenüber der DDR und ihren  S treitkräften  
entspricht den m ilitärischen Erfordernissen.

2. U nter die in Abs. 1 genannten Maßnahmen des Feindes, die m ili
tärischen C harak ter tragen, m ilitärisch zweckbestimm t sind oder die

in anderer W eise der DDR oder einem  m it ih r verbündeten  S taat Schaden 
zufügen können, fallen z. B. die Teilnahm e an M aßnahm en der psycho
logischen K riegführung des Feindes, an A rbeiten, die über die für 
Kriegsgefangene im  III. G enfer Abkom m en über die Behandlung von 
K riegsgefangenen vom 12. 8.1949 (GBl. I 1956 S. 974 ff.) fü r zulässig e r
k lärten  A rbeiten hinausgehen. Zu den Begriffen verbündete Staaten und 
Gewalt vgl. § 251 Anm. 4 und § 268 Anm. 2.

Waffendienst ist jeder D ienst in einer bew affneten O rganisation des 
Feindes, gleichgültig, ob es sich um  reguläre S tre itk räfte , H ilfs- oder 
Polizeikräfte handelt. Dabei ist es unbeachtlich, ob die einzelne M ilitär
person selbst unm ittelbar W affenträger ist oder an unm ittelbaren  K am pf
handlungen teilgenom m en hat.

3. Objektiv ist der Tatbestand erfüllt, w enn eine M ilitärperson H and
lungen gern. Abs. 1 w ährend  der Gefangenschaft begeht und diese

H andlungen objektiv  geeignet sind, die DDR oder einen verbündeten 
S taat zu schädigen. Eine tatsächliche Schädigung braucht jedoch nicht ein
getreten zu sein. Abs. 2 ist erfü llt, w enn durch eine M ilitärperson G ew alt 
im  Interesse des Feindes gegen andere G efangene angew endet w urde oder 
durch H andlungen einer M ilitärperson zum persönlichen Vorteil andere 
Gefangene tatsächlich benachteiligt w urden (z. B.- D enunziation einer be
absichtigten Flucht aus der Gefangenschaft, um  m aterielle Vorteile zu 
erlangen usw.). G ew altanw endung gegen M itgefangene, die nicht im 
Interesse des Feindes erfolgt, erfü llt diesen Tatbestand nicht. Handlungen 
zum  persönlichen Vorteil sind im  w eitesten Sinne zu verstehen; es braucht 
sich nicht allein um  m aterielle Vorteile zu handeln.

4. Die Schuld um faßt nu r den Vorsatz; H andlungen gern. Abs. 1 muß 
der Gefangene freiw illig  begehen. Der Vorsatz um faßt das Wissen,

daß die H andlungen der DDR oder den m it ih r verbündeten  S taaten
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